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AHV-RATGEBER

Witwenrente nach Tod
des geschiedenen Gatten

Dr. Rudolf Tuor leitete von 1977

bis 2006 eine Ausgleichskasse.

Er ist Spezialist für Sozialver-

Sicherungen und mit Pro Senec-

tute seitJahrzehnten verbunden.

Ich bin 74-jährig und erhalte
eine Altersrente der AHV von
rund 90 Prozent der Höchst-
rente. Habe ich nicht wie an-
dere geschiedene Frauen auch

Anspruch auf eine «volle» AI-

tersrente, nachdem mein ge-
schiedener Mann vor sechs
Jahren verstorben ist?

Verhältnis uon Mnteriassenen-

zu Altersrenten

Witwen- und Witwerrente sind

eine Art «vorbezogener» Renten

an überlebende Ehegatten, wel-
che die übrigen gesetzlichen Vo-

raussetzungen erfüllen. Hinter-
lassenenrenten werden denn

auch im Wesentlichen ähnlich
berechnet wie Altersrenten.

In der AHV kann immer ent-

weder eine Alters- oder eine Hin-
terlassenenrente ausgerichtet
werden. Fällt ein Anspruch auf

Witwen- oder Witwerrente mit
einem Anspruch auf Altersrente

zusammen, wird in einer Ver-

gleichsrechnung abgeklärt, wel-

eher Anspruch höher ist. Es wird
immer die für die Versicherten

günstigere, also höhere Rente

ausbezahlt (Art. 24b AHVG).

Witwen- oder Witwerrenten

betragen 80 Prozent einer Alters-

rente bei vergleichbarem Durch-

schnittseinkommen. Daher kann

bei Altersrenten von über 80 Pro-

zent der Höchstrente auf eine

Vergleichsrechnung verzichtet

werden, ist doch eine solche AI-

tersrente in jedem Fall höher als

eine allfällige Witwen- oder Wit-
werrente.

Die Höhe von AHV-Renten

wird durch die Beitragsdauer so-

wie die im Einzelfall massgeben-
den durchschnittlichen Jahres-

einkommen bestimmt. Liegt eine

volle Beitragsdauer vor, wird eine

«volle Rente» nach Skala 44 aus-

gerichtet, was nicht mit «Maxi-

malrente» verwechselt werden

darf. Innerhalb einer Renten-

skala werden je nach dem im
Einzelfall massgebenden Durch-

schnittseinkommen zwischen
Mindest- und Höchstrenten diffe-

renzierte Renten ausbezahlt. Da-

bei darf die Höchstrente den dop-

pelten Betrag der Mindestrente
innerhalb der jeweiligen Renten-

skala nicht übersteigen (Art. 112

Abs. 2 Bst. c Bundesverfassung).

Zu Ihrem Rentenanspruch
Sie waren während 22 Jahren zu
50 Prozent und in den letzten
zehn Jahren zu 70 Prozent als

Bibliotheksangestellte tätig. Je

nach Einkommen Ihres Mannes

ist es durchaus denkbar, dass

das massgebende Durchschnitts-

einkommen trotz Erziehungs-

gutschriften nicht für eine maxi-
male Vollrente ausreicht. Immer-
hin erhalten Sie heute eine volle
Altersrente von knapp 90 Prozent

der möglichen Höchstrente.

Der gleichzeitige Bezug von
Alters- und Hinterlassenenrente

ist ausgeschlossen. Besteht so-

wohl Anspruch auf Alters- als

auch Hinterlassenenrenten, wird
in jedem Fall die für die Ver-

sicherten höhere Rente aus-

bezahlt. Da Sie beim Tod Ihres

Gatten eine Altersrente bezogen,
die höher war als eine maximale

Witwenrente, erübrigt sich eine

Vergleichsrechnung.
Die Auskunft Ihrer Ausgleichs-

kasse zum Anspruch auf Wit-
wenrente nach dem Tod des ge-

schiedenen Mannes entspricht
den geltenden Vorschriften. AI-

lerdings ist aus Ihrem Schreiben

nicht ersichtlich, ob bei der Be-

rechnung Ihrer Rente auch die

Erziehungsgutschriften für Ihre

drei Kinder berücksichtigt wur-
den. Nähere Auskunft darüber

kann Ihnen die Ausgleichskasse

aufgrund Ihres Rentendossiers

erteilen.

Berechnung der AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige
Wenn ich mich mit sechzig Jah-

ren frühpensionieren lassen

möchte, hat meine Frau das
ordentliche AHV-Alter bereits
erreicht. Ich möchte wissen,
wie meine AHV-Beiträge als

Nichterwerbstätiger berechnet
werden.

Gerne fasse ich die Grundzüge
der Berechnung der NE-Beiträge

zusammen.

AHV als Volfcsuersicfterung

Im Gegensatz zu den Sozial-

Versicherungen unserer Nachbar-

Staaten ist die AHV als Volks-

Versicherung ausgestaltet. Laut

Art. 112 der Bundesverfassung
sind bei der AHV nicht nur Ar-

beitnehmende, sondern die ge-

samte Bevölkerung, also auch

Selbstständigerwerbende und

nichterwerbstätige Personen in
der Schweiz, obligatorisch ver-

sichert. Dies hat auch Auswir-

kungen auf die Beitragspflicht.

AHV-Beitragsp/licftf /ïïr
Mcftferurerbsfätige
Die AHV-Beitragspflicht ist je

nach Alter und Erwerbssituation

der versicherten Personen diffe-

renziert ausgestaltet:

Erwerbstätige Personen (Ar-

beitnehmende, Selbstständig-

erwerbende) sind grundsätzlich

vom 1. Januar nach erfülltem
17. Altersjahr bis Aufgabe der Er-

werbstätigkeit beitragspflichtig.

Erwerbstätige im Rentenalter

schulden AHV-Beiträge nur auf

Einkommen, die den Freibetrag

von 1400 Franken im Monat be-

ziehungsweise 16800 Franken

im Jahr übersteigen. Nicht-

erwerbstätige Personen sind ab

1. Januar nach erfülltem 20. AI-

tersjahr bis zum ordentlichen
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PERSÖNLICHE AHV-BEITRÄGE FÜR NICHTERWERBSTÄTIGE

Vermögen und 20-faches
Renteneinkommen
bis 300000 Franken

gestaffelte Zunahme
ab 3 950 000 Franken und mehr

Individueller AHV-Beitrag
für Nichterwerbstätige
mindestens 445 Franken/Jahr

gestaffelte Erhöhung
höchstens 10 100 Franken/Jahr

Beispiele

a) Vermögen

Renten 45 000/Jahr x 20

CHF 150000

CHF 900000 CHF1050000

Ergibt: AHV-Beitrag für Nichterwerbstätige CHF 2020/Jahr

b) Vermögen

Renten 60 000/Jahr x 20

CHF 300000

CHF1200000 CHF1500000

Ergibt: AHV-Beitrag für Nichterwerbstätige CHF 2929/Jahr

Rentenalter (Frauen 64, Männer

65 Jahre) beitragspflichtig.

Eigene Beiträge von nicht-

erwerbstätigen Ehegatten (Mann
oder Frau) gelten grundsätzlich
als bezahlt, sofern der andere

Ehegatte aus Erwerbstätigkeit
mindestens Beiträge in doppelter
Flöhe des Mindestbeitrages be-

zahlt (Art. 3 Abs. 3 AHVG).
Volle Renten können nur bei

vollständiger Beitragsdauer bezo-

gen werden. Diese ist vollständig,

wenn in jedem Jahr seit 1. Ja-

nuar nach erfülltem 20. Altersjahr
bis zum Rentenfall wenigstens
der gesetzliche Mindestbeitrag
angerechnet werden kann. Bei

fehlenden Beitragszeiten («Bei-

tragslücken») werden - unabhän-

gig von der Höhe des durch-

schnittlichen beitragspflichtigen
Einkommens - entsprechend ge-
kürzte Teilrenten ausgerichtet.

Es ist daher wichtig, dass in
der Schweiz wohnhafte Nicht-

erwerbstätige (Studierende, aus-

gesteuerte Arbeitslose, Behinder-

te, Frühpensionierte) auch bei

fehlendem Erwerbseinkommen
ihre AHV-Beitragspflicht bis zum
Rentenalter lückenlos erfüllen.

Bemessung der AHV-Beiträge

/ïir Mcftfertnerbsfäf ige

Grundsätzlich werden die Bei-

träge an die Sozialversicherung,

also auch die AHV-Beiträge, auf

dem beitragspflichtigen Erwerbs-

einkommen berechnet. Da Nicht-

erwerbstätige über kein Erwerbs-

einkommen mehr verfügen,
müssen deren AHV-Beiträge «je

nach ihren sozialen Verhältnis-

sen» (Art. 10 Abs. 1 AHVG) be-

rechnet werden.

Als Grundlage der AHV-Bei-

träge von Nichterwerbstätigen
dienen das Vermögen sowie der

20-fache Betrag allfälliger Ren-

teneinkommen (ohne AHV/IV).
Damit werden die Renten gleich-

sam als Ertrag eines zu durch-

schnittlich fünf Prozent ver-

zinsten Vermögens betrachtet.

Persönliche AHV-Beiträge für

Nichterwerbstätige hängen von
der Höhe des Vermögens und 20-

fachen Renteneinkommens ab.

Die persönlichen AHV-Beiträge
für nichterwerbstätige Ehegatten

(Mann oder Frau) werden unab-

hängig vom Güterstand auf der

Hälfte des ehelichen Vermögens

und der Renteneinkommen des

Ehepaares berechnet und belau-

fen sich daher je nach Vermögen
und Renteneinkommen auf min-
destens 890 Franken und höchs-

tens 20 200 Franken im Jahr.

Weitere Infos und Beispiele zur
Beitragsberechnung sowie eine

Übersicht über die aktuelle Ab-

stufung der Beiträge für Nicht-

erwerbstätige gibt das Merkblatt

(Nr. 2.03) über die Beiträge der

Nichterwerbstätigen an AHV/IV
und EO, das bei Ausgleichs-
kassen und AHV-Zweigstellen
bezogen oder im Internet unter
www.ahv.ch erhältlich ist.

Nähere Auskünfte erteilen die

AHV-Ausgleichskassen und die

AHV-Zweigstellen.

INSERAT
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Sie sind im Alter zwischen 55 und 65 Jahren?

Endlich können auch Sie eine
Zusatzversicherung abschliessen.
INTRAS-Die Krankenversicherung
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